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Fachspezifischer Anhang für den Bachelorteilstudiengang American Studies, 

Nebenfach vom 30. Mai 2012, zuletzt geändert am 11. Juni 2014, zur 

Rahmenordnung für die Bachelorstudiengänge des Fachbereichs 10 „Neuere 

Philologien“ an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

vom 7. Juli 2010, zuletzt geändert am 21. Oktober 2015  

Hier: Zweite Änderung 

Genehmigt vom Präsidium am 16. August 2016 

Aufgrund der §§ 20, 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 14. Dezember 2009, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2015, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Neuere 

Philologien der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 8. Juni 2016 die nachfolgende 

Änderung des fachspezifischen Anhangs für den Bachelorteilstudiengang American Studies, Nebenfach vom 

30. Mai 2012, zuletzt geändert am 11. Juni 2014, beschlossen. Diese Änderung hat das Präsidium der Johann 

Wolfgang Goethe-Universität gemäß § 37 Abs. 5 Hessisches Hochschulgesetz am 16. August 2016 genehmigt. Sie 

wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Artikel I 

Änderungen 

1. Teil II wird wie folgt geändert: 

a) Punkt II.2.3 wird gestrichen. 

b) Es wird folgender neuer Punkt II.3 angefügt: 

„II.3 Regularien bei Kombination mit dem Bachelor-Hauptfach English Studies  

(1) Im Fall einer Kombination mit dem Hauptfach English Studies wird im Nebenfach American Studies statt des 

Moduls „BAS NF: Fremdsprachliche Kommunikation“ das Modul „BAS NF (alternativ): Fremdsprachliche 

Kommunikation“ belegt. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Modulbeschreibung und dem Modulhandbuch. 

Im Falle eines nachträglichen Haupt/Nebenfach-Wechsels entscheidet der Prüfungsausschuss oder die 

akademische Leitung des Studiengangs über die Anrechnung bzw. den Ersatz der Leistungen. Eine mehrfache 

Anrechnung ein und derselben Leistung in Bachelorteilstudiengängen English Studies und American Studies ist 

nicht möglich.  

(2) Im Übrigen sind die besonderen Regelungen des studiengangspezifischen Anhangs für das Hauptfach English 

Studies zu beachten.“ 

9. September 2016 
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2. Das Inhaltsverzeichnis ist entsprechend anzupassen.  

 

3. In Teil IV, Punkt IV.3 wird die Modulbeschreibung für das Modul „BAS Fremdsprachliche 

Kommunikation (alternativ)“ wie folgt neu gefasst: 

BAS  NF Fremdsprachliche Kommunikation (alternativ) 

Pflichtmodul 10 CP 

Präsenzzeit: 90 Arbeitsstunden, Selbststudium: 210 Arbeitsstunden 

Inhalte: Dieses Modul dient der Vertiefung der in der Basisphase erworbenen sprachpraktischen Kenntnisse 
und Fähigkeiten. 

Kompetenzen: Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, ein breites Spektrum 
anspruchsvoller, längerer Texte zu verstehen und auch implizite Bedeutungen zu erfassen. Sie können sich 
spontan und fließend ausdrücken und können die englische Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Die Studierenden können sich klar, 
strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur 
Textverknüpfung angemessen verwenden. 

Hinweise: Alle Komponenten des Moduls sind erfolgreich zu belegen. Die Lehrveranstaltungen tragen zu einer 
systematischen Vertiefung der sprachpraktischen Fähigkeiten während der Qualifizierungsphase bei.  

Verwendbarkeit: B.A. American Studies im Nebenfach in Kombination mit B.A. English Studies im Hauptfach 

Angebotsturnus: Das Modul kann im WS oder im SoSe begonnen werden. 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Lehr- und Lernformen: sprachpraktische Veranstaltungen 

Modulverantwortliche Stelle: vgl. aktuelles Vorlesungsverzeichnis 

Modulabschlussprüfung: Klausur oder Essay in Veranstaltung 2 

Voraussetzung für die Vergabe der CP: Leistungsnachweise (mehrere Essays) in allen Veranstaltungen; 
Bestehen der Modulabschlussprüfung 

 
Basisphase Qualifizierungsphase 

1 2 3 4 5 6 

1 Integrated Language Skills II (ILS 2) für 
die Kombination BA ES/AS 

SPrax 2   3 

2 Writing Skills II für die Kombination 
BA ES/AS 

SPrax 2   4 

3 Translation II für die Kombination BA 
ES/AS 

SPrax 2   3 

 

Artikel II 

Inkrafttreten 

(1) Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im UniReport/Satzungen und 

Ordnungen der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kraft.  

(2) Sie gilt erstmals ab Wintersemester 2016/2017 für alle im Bachelorteilstudiengang American Studies, 

Nebenfach eingeschriebenen Studierenden.  
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Frankfurt am Main, den 01.09.2016 

 

Prof. Dr. Cecilia Poletto 

Dekanin des Fachbereichs Neuere Philologien 
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